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1. Lesung

Eintretensdebatte

Prasident. Das Gesetz wurde von der FiKo vorberaten. Wir kommen zur Eintretensdebatte. Zuerst
erteile ich dem Sprecher der Kommissionsmehrheit das Wort. Sofern gewlnscht, erhalt der Spre-
cher der Kommissionsminderheit ebenfalls das Wort. Danach kommt der Antragssteller zu Wort. Ich
gebe dem Sprecher der Kommissionsmehrheit, Grossrat Wyss das Wort.

Antrag FiKo-Minderheit
Nichteintreten

Antrag BDP (Leuenberger, Trubschachen)
Nichteintreten

Fritz Wyss, Wengi (SVP), Kommissionssprecher der FiKo-Mehrheit. Erlauben Sie mir als Kommis-
sionssprecher in der Eintretensdebatte zu diesem Gesetz etwas langer zu sprechen. Ich will versu-
chen, lhnen die doch eher technische Gesetzesanpassung so wie moglich verstandlich darzulegen.
Dadurch sollte die eigentliche Gesetzesberatung fir alle etwas einfacher und auch klarer sein. An-
lass der vorliegenden Anderung des Gesetzes Uber das bauerliche Boden- und Pachtrecht (BPG)
ist die Umsetzung der Motion Graber (M 218-2015): «Gewerbegrenze generell auf 0,6 SAK fest-
legen». Der Regierungsrat hatte diese in der Junisession 2016 zur Ablehnung empfohlen. Vom
Grossen Rat wurde sie danach trotzdem mit 69 Ja zu 58 Nein bei 18 Enthaltungen angenommen.
Das eher knappe Resultat im Grossen Rat widerspiegelte sich dann auch in der Vernehmlassung
zu dieser Gesetzesanderung. Eine wortgetreue Umsetzung der Motion Graber, die Gewerbegrenze
fur landwirtschaftliche Betriebe neu in allen Zonen bei 0,6 Standartarbeitskraft (SAK) anzusetzen,
stiess in der Vernehmlassung nur auf beschrankte Zustimmung. Auch die Kompromissvariante des
Regierungsrats, weiterhin 1,0 SAK im Talgebiet und 0,6 SAK gemass der Motion Graber im Hugel-
und Berggebiet fand nur beschrénkten Anklang. Die Variante «Beibehaltung des Status quo» —
1,0 SAK in Talzonen und 0,75 SAK im Higel- und Berggebiet — hatte Zustimmungspotenzial. Eine
weitere Gruppe verlangte in der Vernehmlassung, die Gesetzesanderung zurlickzuweisen und
zusatzliche Abklarungen vorzunehmen. Die Vernehmlassung und weitere Abklarungen bestatig-
ten den Regierungsrat in seiner Auffassung, wonach die Umsetzung der Motion Graber agrarpoli-
tisch nicht gerechtfertigt sei. Deshalb hat der Regierungsrat mit Beschluss vom 7. Februar 2018
dem Grossen Rat in seinem Vortrag beantragt, auf die vorliegende Gesetzesanderung nicht einzu-
treten.

Danach kam diese Gesetzesanderung in die FiKo, weil sie fir die Geschéafte der VOL die zustandi-
ge Sachbereichskommission ist. Es war ein relativ spezieller Start zu einer Gesetzesberatung, wenn
der Regierungsrat zwar eine Gesetzesanderung beantragt, einen Vorschlag bringt, gleichzeitig aber
selbst schon beantragt, nicht auf diese einzutreten. Diese spezielle Ausgangslage bewog ein Mit-
glied der FiKo, sich vor der Beratung in der Kommission eingehender mit der doch sehr komplexen
Thematik auseinanderzusetzen und danach der FiKo eine eigene Kompromissvariante vorzuschla-
gen zu einer zonengerechten Umsetzung der Motion Graber. Der Vorschlag, der danach durch eine
Mehrheit der FiKo zu einem klaren Mehrheitsantrag und damit zum Antrag der Kommission erhoben



wurde, wie Sie im Gesetzesvortrag lesen kdnnen, ist Folgender: Die Motion Graber soll differenziert,
das heisst zonengerecht umgesetzt werden, indem im Berg- und Hugelgebiet landwirtschaftliche
Betriebe den Bestimmungen Uber das landwirtschaftliche Gewerbe unterstellt sind, wenn fir ihre
Bewirtschaftung mindestens 0,6 SAK notig sind. Fur alle anderen landwirtschaftlichen Betriebe —
sprich: im Talgebiet — waren 0,85 SAK nétig. Gemass Bundesgesetz lber das bauerliche Boden-
recht vom 4. Oktober 1991 (BGBB) gilt als landwirtschaftliches Gewerbe eine Gesamtheit von land-
wirtschaftlichen Grundstiicken, Bauten und Anlagen, die als Grundlage der landwirtschaftlichen
Produktion dient und zu deren Bewirtschaftung mindestens 1,0 SAK nétig ist. In Abweichung dazu
kénnen die Kantone nach Artikel 5 Buchstabe a BGBB Betriebe mit den Bestimmungen Uber die
landwirtschaftlichen Gewerbe unterstellen, wenn sie weniger SAK aufweisen.

Bis zur Anderung des BGBB im Zuge der «Agrarpolitik 2014-2017 (AP 14-17)» durfte die minimale
Betriebsgrdsse von 0,75 SAK nicht unterschritten werden. Wie Sie wissen, hat der Kanton Bern von
dieser Kompetenz Gebrauch gemacht, indem er in Artikel 1 Absatz 1 des vorliegenden BPG die
minimale Betriebsgrosse fir ein landwirtschaftliches Gewerbe im Berg- und Hugelgebiet auf
0,75 SAK festgelegt hat. Die bundesrétliche Absicht, im Rahmen der AP 14-17 SAK-Faktoren an
die technische Entwicklung in der Landwirtschaft auf den 1. Januar 2014 anzupassen, hatte auch im
Kanton Bern heftige Diskussionen mit politischen Vorstdssen ausgel6st. Um den unterschiedlichen
regionalen Bedirfnissen gerecht zu werden und den Anliegen der Betriebe mit landwirtschaftsna-
hen Tatigkeiten entgegenzukommen, hat das Bundesparlament den Kantonen mit der Anderung
von Artikel 5 Buchstabe a BGBB ermdoglicht, die Gewerbegrenze neu bis auf 0,6 SAK zu senken.
Bis dahin waren es 0,75 SAK. Diese Gesetzesanderung wurde vor dem Entscheid des Bundesrats
zu den Anpassungen der SAK-Faktoren beschlossen und trat am 1. Januar 2014 in Kraft.

Mit diesem Exkurs in die Bundespolitik habe ich versucht, Ihnen zu erklaren, wo der Ursprung der
Motion Graber liegt und dass sie nichts anderes verlangt, als dass auch bei dieser Anpassung auf
Bundesebene der Kanton Bern von seine Kompetenz Gebrauch macht und die Gewerbegrenze
gemass Motion der Graber neu SAK in allen Zonen auf 0,6 senkt. Mit ihrem Vorschlag beantragt die
FiKo jetzt, die Motion Graber sei umzusetzen. Dies aber nicht wie in der Motion gefordert, indem die
SAK in allen Zonen auf 0,6 gesenkt wird, sondern indem im Vergleich zum heute geltenden Gesetz
die SAK in allen Zonen um 0,15 gesenkt wird. Das bedeutet, dass nach dieser Gesetzesrevision im
Kanton Bern neu im Berg- und Higelgebiet eine Gewerbegrenze von 0,6 SAK — bisher 0,75 SAK —
géalte. Fur alle Gbrigen Betriebe, sprich: flrs Talgebiet, géalte neu 0,85 SAK, anstatt bisher 1,0 SAK.
Die Berechnungen des Amts fur Landwirtschaft und Natur (LANAT), die aufgrund eines Antrags
eines FiKo-Mitglied gemacht wurden und bei der Gesetzesberatung der FiKo bereits vorlagen, zei-
gen, dass mit diesem Kompromissvorschlag der FiKo erreicht wird, dass fur praktisch alle Betriebe
im Kanton Bern die letzte Anpassung der SAK-Faktoren neutralisiert und damit praktisch kein klei-
nerer oder mittlerer Betrieb im Kanton Bern nach dieser Gesetzesanderung noch sein Gewerbesta-
tus verlieren wirde, nur weil die Senkung der SAK-Faktoren auf Bundesebene beschlossen worden
ist. Bei diesem Kompromissvorschlag der FiKo kdnnte man also von einer echten Status-quo-
Variante sprechen im Vergleich zur Situation vor 2015.

Aus all diesen Grinden ist der Regierungsrat vermutlich auf seinen Entscheid zuriickgekommen
und beantragt Ihnen jetzt, anders als noch beim Verfassen des Vortrags, auf die Gesetzesdnderung
einzutreten. Ganz wichtig zu wissen ist, was diese Gesetzesanderung Uberhaupt bewirkt. Diese
Anpassung, die wir hier vornehmen, hatte Einfluss auf folgende Bereiche. Beim bauerlichen Boden-
recht: Landwirtschaftliche Gewerbe konnen von Nachkommen, die den Betrieb selbst bewirtschaf-
ten wollen und sich dazu eignen, zum sogenannten Ertragswert, das heisst zu einem Vorzugspreis,
Ubernommen werden. Zudem durfen von landwirtschaftlichen Gewerben nicht einzelne Grundstu-
cke oder Grundstiicksteile abgetrennt werden; das ist das sogenannte Realteilungsverbot.

Beim Raumplanungsrecht: Wohnbauten ausserhalb der Bauzone sind nur zonenkonform, wenn sie zu
einem landwirtschaftlichen Gewerbe gemass Artikel 7 BGBB gehotren. Zudem kénnen nichtlandwirt-
schaftliche Nebenbetriebe, beispielsweise fiir Agrartourismus oder Neubauten fiir Pferdehaltung, nur
dann bewilligt werden, wenn es sich beim Betrieb um ein landwirtschaftliches Gewerbe handelt.

Auch auf das Pachtrecht hat es einen Einfluss: Fiur landwirtschaftliche Gewerbe werden Pachtzinse
tiefer festgelegt als fur Betriebe unter der Gewerbegrenze bei landwirtschaftlichen Grundsticken.
Zudem hat eine Péachterin oder ein Pachter ein Vorkaufsrecht an den von ihr oder ihm gepachteten
Grundstucken, wenn sie oder er Uber Eigentum an einem landwirtschaftlichen Gewerbe verfligt.

Die Gesetzesanpassung beim Gewerbestatus hat keine Auswirkungen auf folgende Bereiche: Auf
die Direktzahlungen hat sie keinen Einfluss. Der Mindestwert flr einen Bezug von Direktzahlungen
betragt 0,2 SAK. Sie hat auch keinen Einfluss bei Investitionshilfen. Der Mindestwert betragt



1,0 SAK, ausser in den Gebieten, in denen Bewirtschaftung oder eine geniigende Besiedelungs-
dichte gefahrdet ist. Sie hat auch keinen Einfluss auf die Steuern. Dort werden nach dem kantona-
len Steuerrecht Landwirtschaftsbetriebe ab einem Wert von 0,5 SAK begunstigt. Zu diesem Punkt
werde ich mich spater im Rahmen des Rickweisungsantrags noch kurz dussern.

Ich komme zum Schluss. Die neu zusammengesetzte FiKo hat anlasslich der gestrigen der Wan-
delhallensitzung unter all diesen neuen Gesichtspunkten einstimmig beschlossen, auf die Geset-
zesanderung einzutreten. Sie empfiehlt Ihnen einstimmig, den Antrag Leuenberger, Trubschachen,
BDP, auf Nichteintreten abzulehnen. Zugleich gebe ich hier das Resultat der FiKo-Abstimmung zum
Eventualantrag nach erfolgtem Eintreten — ebenfalls Leuenberger/BDP — bekannt. Die FiKo lehnt
die Ruckweisung mit 1 Ja-Stimme bei 14 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung klar ab. Grund fir die
Ablehnung dieser Ruckweisung ist, dass in der Kommissionsberatung zu diesem Kompromissvor-
schlag die Auswirkungen auf die Betriebe in den verschiedenen Zonen von den Jahren 2015, 2016
und 2017 vom LANAT der Kommission bereits im Detail vorgelegt worden waren und die Kommis-
sionsmitglieder also in Kenntnis der Auswirkungen auf die Betriebe im Kanton Bern bei der Annah-
me dieses Kompromissvorschlags entschieden haben. Zu Kapitel Il, Erlass Steuergesetz vom
21. Mai 2000 (StG), werde ich mich nach erfolgtem Eintreten zu einem spéateren Zeitpunkt kurz aus-
sern. Wie bereits gesagt: Die FiKo beantragt einstimmig Eintreten.

Prasident. FlUr die Kommissionsminderheit hat Grossrat Etter das Wort.

Jakob Etter, Treiten (BDP), Kommissionssprecher der FiKo-Minderheit. Eine Minderheit der FiKo
hat sich urspriinglich fur das geltende Recht ausgesprochen, so wie dies Fritz Wyss eben erlautert
hat. Dann gab es auch noch den Antrag der Regierung, nicht einzutreten und das geltende Recht
beizubehalten. Zu unserem Erstaunen hat die Regierung ihren gleichlautenden Antrag aufgrund des
Entscheids der FiKo wieder zurtickgezogen. Wir sind klar der Meinung, dass jede Senkung der SAK
der kunftigen Entwicklung der Landwirtschaft hinderlich ist. Diese Anderungen verhindern eine posi-
tive Entwicklung der Landwirtschaft. Junge, innovative Landwirte haben Schwierigkeiten, sich zu
entwickeln und sich marktwirtschaftlich zu verhalten. In der Zwischenzeit, und das haben Sie im
landwirtschaftlichen Exkurs von Fritz Wyss gehért, haben sich gewisse Voraussetzungen geéndert,
sodass sich die Bemessung der SAK-Faktoren gedndert hat. Das bedeutet, dass die bisherige Be-
messung mit 1,0 SAK angeblich in der Zwischenzeit oder neu etwa einem SAK-Faktor von 0,85
entsprechen wiirde, also dem, was wir jetzt in der Gesetzesanderung haben. Aus diesen Uberle-
gungen haben wir uns seitens der FiKo-Minderheit entschieden, unseren Minderheitsantrag zuriick-
zuziehen. Dieser besteht also nicht mehr.

Prasident. Der Minderheitenantrag ist somit zurlickgezogen. Ich erteile dem Antragsteller der BDP,
Grossrat Leuenberger, das Wort.

Samuel Leuenberger, Trubschachen (BDP). Im Rahmen der Beratung zur Motion Graber hatten
wir die Argumente flr unsere kritische Einstellung gegentber der Senkung der Gewerbegrenze,
respektive der SAK-Grenze bereits vorgelegt. Mit der jetzt vorgeschlagenen Anderung wird die An-
zahl der landwirtschaftlichen Gewerbe im Kanton Bern zunehmen. Das hat verschiedene Auswir-
kungen in verschiedenen Teilbereichen. Ich komme zum Raumplanungsrecht. Wie der Kommissi-
onssprecher bereits gesagt hat, sieht das Raumplanungsgesetz Ausnahmen des Bauverbots aus-
serhalb der Bauzonen fir Bauten und Anlagen von landwirtschaftlichen Gewerben vor. So kénnen
landwirtschaftliche Nebenbetriebe wie Handwerks- oder auch Gastrobetriebe in diesem Zusam-
menhang fiir ein landwirtschaftliches Gewerbe ausserhalb der Bauzone erstellt werden, sofern sie
betriebsnotwenig sind. Die Senkung der Gewerbegrenze hatte auch zur Folge, dass mehr Betriebe
neu in den Genuss dieser Bauerleichterungen ausserhalb der Bauzonen kédmen. Davon wiirden
aber nur die landwirtschaftlichen Gewerbe profitieren. All jene Grundeigentimerinnen und -eigen-
timer, die ausserhalb einer Bauzone ein Grundstiick besitzen, kdmen weiterhin nicht in den Genuss
dieser Bauerleichterungen. Auch dort wird immer wieder gefordert, dass man Bausubstanz aus-
serhalb der Bauzone ausbauen und erhalten konnen misse. Das wird bei allen Grundstliicken, die
nicht einem Gewerbe angehoren, auch mit diesen Anderungen hier nicht der Fall sein. Wer das
Gefiihl hat, mit dieser Anderung kénne man eine Lockerung von Bauten ausserhalb der Bauzone
erreichen, liegt teilweise falsch. Die landwirtschaftlichen Nebenbetriebe kdnnen unter Umstanden
aber auch unser ganz normales Gewerbe innerhalb der Bauzonen konkurrenzieren. Die schon heu-
te bestehenden Differenzen zwischen dem landwirtschaftlichen und den Ubrigen Gewerben in



Bauzonen wirden somit noch stéarker akzentuiert. Ich erinnere an die Besenbeizen, die ausserhalb
der Bauzonen fiir ein Gewerbe eingerichtet werden kénnen. An diesen haben unsere Wirtinnen und
Wirte auch nicht immer Freude. Aus Sicht der Berner KMU, des Gewerbes ist das sicher auch nicht
sinnvoll. Im Vorfeld bin ich von sehr vielen von Ihnen angegangen worden. Sie sagten, diese Ande-
rungen seien zugunsten der bauerlichen Familien. Ich mochte an dieser Stelle kurz auf die ver-
schiedenen Vorschriften des bauerlichen Bodenrechts eingehen. Zuweisungsanspriche im Rahmen
des béauerlichen Erbrechts sowie die gesetzlichen Vorkaufsrechte des bauerlichen Bodenrechts
werden heutzutage praktisch nicht mehr ausgeiibt. Die Ubertragung landwirtschaftlicher Heimwesen
geschieht meist zu Lebzeiten des Betriebsinhabers und in gegenseitigem Einverstandnis innerhalb
der Familie. Das ist auch aus diesem Grund sinnvoll, weil Direktzahlungen nach dem 65. Altersjahr
nicht mehr ausbezahlt werden. Dabei sind die Parteien frei, welchen Verkaufspreis sie abmachen.
Sie kénnen das Grundeigentum sogar verschenken — ungeachtet der SAK-Grenze.

Zum Realteilungsverbot: Eine landwirtschaftliche Familie, die Gber ein Kleinheimwesen verfugt, ist
irgendwann einmal gezwungen, das Schicksal ihres Heimwesens zu entscheiden und zu bestim-
men. Wird ein Nachfolger gefunden, ist das toll. Findet sich — wie oft der Fall — kein Nachfolger, ist
der Wunsch da, die Geb&dude in der Familie zu behalten und den Rest aufzuteilen. Die Aufteilung
geht so vor sich, dass die nichtlandwirtschaftlich genutzten Teile von den landwirtschaftlich genutz-
ten Teilen abgetrennt werden. Der Wohnraum und die Gebé&ude, die nicht mehr landwirtschaftlich
genutzt werden, kann man weiterhin in der Familie als Wohnraum an die nachsten Generationen
Ubergeben. Der landwirtschaftlich nutzbare Teil kann an benachbarte Heimwesen zur Starkung der
landwirtschaftlichen Leistungsfahigkeit Gbergeben werden. Die Anpassung der Gewerbegrenze be-
deutete in diesem Zusammenhang, dass viel mehr Kleinbetriebe dem Realteilungsverbot des bau-
erlichen Bodenrechts unterlagen. Somit wére eine Bereinigung, wie gerade skizziert, viel schwieri-
ger oder gar nicht mehr machbar. Das ware nicht im Sinne unserer bauerlichen Familien, gerade
von jenen mit Kleingewerbe.

Ich komme noch zu den Waldgrundsticken: Reine Waldgrundstiicke unterliegen nicht dem bauerli-
chen Bodenrecht, sofern sie nicht zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehdren. Wenn sie aber
Bestandteil eines Gewerbes sind, unterliegen sie dem béauerlichen Bodenrecht und folgerichtig auch
dem Realteilungsverbot. Die vorgeschlagenen Anpassungen haben zur Folge, dass vermehrt reine
Waldgrundstiicke dem Gewerbebegriff und folglich auch dem Realteilungsverbot nach bauerlichem
Bodenrecht unterliegen. Diese Waldgrundstiicke kénnten kinftig nicht mehr frei gehandelt werden
und unterlagen dem Realteilungsverbot. Das ist sicher auch nicht im Sinne der Waldbesitzerinnen
und Waldbesitzer.

Gestltzt auf eine umfassende Abwéagung und all diese Argumente kommt eine Mehrheit der BDP -
Fraktion zum Schluss, dass die negativen Folgen einer Senkung der Gewerbegrenze auf Bauern-
familien, auf Gewerbe, aber auch auf die Waldbesitzer Uberwiegen. Deshalb bitten wir Sie, das Ge-
setz im jetzigen Zustand zu belassen und auf die Gesetzesberatung nicht einzutreten.

Prasident. Je profite de I'occasion pour souhaiter la bienvenue aux membres du Conseil Municipal
de la commune de Romont a la tribune du publique. lls visitent I'H6tel du gouvernement avec le
vice-chancelier Michel Walthert. Je suis heureux de vous accueillir ici & Berne. (Applaus)

Wir fahren weiter mit den Fraktionssprechern. Als Erster spricht Grossrat Kipfer fiir die EVP-
Fraktion.

Hans Kipfer, Minsingen (EVP). Wenn wir jetzt nicht auf das Geschaft eintreten, bleibt die SAK-
Grenze bei 1,0 fir Talbetriebe und bei 0,75 fur Bergbetriebe. Die EVP setzte sich bisher dafir ein,
dass der bundesratliche Spielraum im Kanton Bern genutzt und flr unsere Situation im Kanton Bern
eine geeignete Losung erarbeitet wird. Der Bund erlaubt neu eine Einstufung als gewerblicher Bau-
ernbetrieb ab einer SAK-Grenze von 0,6. Die EVP-Fraktion erachtet es deshalb als richtig und wich-
tig, nicht nur auf Grossbetriebe zu setzen, sondern vor allem auch den kleineren Betrieben eine
faire Chance zur meist innerfamiliaren Weiterentwicklung zu bieten. Deshalb ist es folgerichtig, dass
wir auf diese Gesetzesanderung eintreten und die neuen Mdglichkeiten diskutieren wollen.

Prasident. Als Nachste Sprecherin hat fur die SP-JUSO-PSA-Fraktion Grossratin Stucki das Wort.
Béatrice Stucki, Bern (SP). Ich danke Fritz Wyss fir die ausftihrlichen Erlauterungen zum Thema

SAK. Das bewies mir einmal mehr, dass der Grosse Rat eigentlich auch etwas wie einen Weiterbil-
dungscharakter hat, denn es ist etwas, das ziemlich kompliziert ist mit diesen Berechnungen. Die



SP-JUSO-PSA-Fraktion hatte die Motion Graber, die die Grundlage fur diese Gesetzesrevision bil-
det, damals abgelehnt. Dem Kompromissvorschlag, wie ihn die FiKo jetzt unterbreitet und wie er
von Fritz Wyss daherkommt, unterstitzen wir allerdings, weil er moderater als die urspringliche
Anlage ist. Wir werden auf das Gesetz eintreten und die Rickweisung nicht annehmen. Zu den je-
weiligen Antréagen wird unsere bauerliche Fachfrau, Regina Fuhrer, noch genauer Auskunft geben.

Adrian Haas, Bern (FDP). Auch wir sind fur Eintreten. Seinerzeit hatten wir die Motion Graber zu-
mindest teilweise mitunterstitzt. Was hier vorliegt, vor allem aber der Antrag der FiKo, ist eine Art
Kompromiss. Man will damit die bisherige Losung vielleicht weiterfihren, die bis Ende 2015 gegol-
ten hat. Das erscheint uns als sinnvoll und machbar. Ich glaube, man sollte diese Geschichte auch
nicht tberbewerten. Es geht vor allem um das Erbrecht, wo es gewisse Vorteile gibt, wenn man es
als landwirtschaftliches Gewerbe vererben kann. Der grosste Vorteil sind aus unserer Sicht die Ne-
benbetriebe, die ermdglicht werden. Auf Direktzahlungen und Investitionshilfen hat die Gesetzesan-
derung praktisch keine oder gar keine Auswirkungen. Bei den Steuern ist die FDP-Fraktion fur eine
Ruckweisung an die FiKo, damit sie dies noch einmal anschaut. Ich bitte Sie, den Antrdgen der
FiKo zu folgen.

Kilian Baumann, Suberg (Griine). Ich kann es vorwegnehmen: Die griine Fraktion ist fur das Ein-
treten. Wenn man am System der «Standardarbeitskraft» herumschraubt, geht es immer auch um
die Existenz Hunderter Bauernbetriebe im Kanton Bern. Deshalb mdchte ich noch etwas Grundsatz-
liches zu dieser Angelegenheit sagen. Wir von der griinen Fraktion sind weiterhin der Meinung,
dass eine Steuerung der Strukturentwicklung nicht Giber ein System vorgenommen werden darf, das
kleine und mittlere Bauernbetriebe diskriminiert, sondern, dass die Strukturentwicklung Uber den
Wettbewerb und die Innovation geschehen muss, so wie dies beim tbrigen Gewerbe auch der Fall
ist. Wir haben in der Landwirtschaftspolitik das Instrument des Zollschutzes auf der einen Seite, und
wir haben das System der Direktzahlungen auf der anderen Seite. Beides hemmt die Strukturent-
wicklung.

Auf der anderen Seite haben wir hier das System mit der «Standartarbeitskraft» beziehungsweise
mit der Gewerbegrenze, das genau das Gegenteil macht, namlich den Strukturwandel beschleuni-
gen will. Aus unserer Sicht ist diese Politik sehr widersprichlich: Gleichzeitig zu bremsen und Gas
zu geben, ist nie gut, es braucht nur viel Energie. Im Vortrag wird dariiber geschrieben, dass Klein-
bauerinnen und Kleinbauern die Strukturentwicklung behindern. Friher sprach man noch von
«Strukturbereinigung», als ob Kleinbauerinnen und -bauern Dreck waren, den man wegputzen, rei-
nigen musste. Wir brauchen kein Gesetz, das darauf abzielt, Strukturen im landlichen Raum zu be-
reinigen oder sogar zu zerstéren. Um zu sehen, wohin dies fuhrt, muss man nicht sehr weit gehen:
Man kann beispielsweise nach Deutschland schauen, wo der Strukturwandel viel schneller vonstat-
tenging. Es gibt dort Dérfer, in denen es vielleicht noch einen Bauer gibt. Er hat vielleicht eine gros-
se Biogasanlage, mdglicherweise auch eine «Tierfabrik» und viel Mais, Mais, Mais. In solchen D&r-
fern hat es keine weiteren Strukturen. Da will niemand mehr wohnen, was irgendwie verstandlich
ist. Dann versucht man mit sehr viel éffentlichen Geldern fir die landliche Entwicklung Leute dazu
zu bringen, wieder dort zu leben.

Ein weiteres Argument, das fiur Eintreten und anschliessend fir die Senkung der Gewerbegrenze
spricht, ist die Tatsache, dass es flr junge Leute ausserhalb der Landwirtschaft in der Schweiz sehr
schwierig geworden ist, einen Hof zu finden. Einen Landwirtschaftsbetrieb zu kaufen, ist ohne Lot-
togewinn oder Millionenerbschaft fast unméglich geworden. Gerade Kleinbetriebe bieten die ideale
und oft auch einzige Moglichkeit fir junge Leute ohne Hof in der Familie, in die Landwirtschaft ein-
zusteigen. Neueinsteiger sind in der Branche sehr wichtig, weil sie oft kreative und neue Ideen ein-
bringen. Sie beleben zudem auch die Konkurrenzsituation unter den bestehenden Betrieben. Wir
sind selbstverstandlich fur Eintreten. Dies, weil wir hier die Mdglichkeit haben, ein aus unserer Sicht
schlechtes System ein klein wenig zu verbessern.

Ueli Augstburger, Gerzensee (SVP). Vorweg geht ein Dank an den Regierungsrat, dafiir, dass
doch noch eine gemeinsame L6sung mit der Kommission gefunden worden ist und wir eine Vorlage
haben, die auch die Regierung mittragt. Der Sprecher der FiKo hat den Weg bis zu dieser Geset-
zesanpassung, die die Regierung und ein Grossteil der FiKo jetzt vorschlagen, sehr gut aufgezeigt.
Deshalb will ich das bereits Gesagte nicht noch einmal wiederholen. Die SVP ist einstimmig fur Ein-
treten auf das Gesetz und weist auch den Rickweisungsantrag von Kollega Leuenberger von der
BDP zurick.



Einige Bemerkungen zum Rickweisungsantrag: Die aufgefiihrten Grunde fir den Rickweisungsan-
trag, die uns schriftlich vorliegen, erachten wir als etwas gesucht. Es sind zwei Griinde. Den ersten
hat der FiKo-Sprecher bereits aufgezeigt, dass die Zahlen bereit vorhanden sind. Der zweite ist,
dass die Regierung noch Stellung dazu nehmen solle, weshalb sie umgeschwenkt ist. Ich glaube,
man kann das auch hier am Pult tun: Der Regierungsrat kann das dann entsprechend ausfihren.
Es ist nicht so, dass man deswegen eine zweite Lesung braucht. Weiter hatte ich den Eindruck,
Kollega Leuenberger habe, was die Anzahl und die Veranderung der Anzahl von Betrieben betrifft,
etwas dramatisiert. Ich habe Verstandnis dafir. Es kann durchaus sein, dass man als Notar Klientel
hat, die etwas aufmipfig ist, sich Uberlegungen in diese Richtung macht, und man dort auch andere
Interessen hat. Aber auch bei diesem Gesetz gilt es, auch die anderen Interessen zu beachten. Wie
gesagt, wollen wir auf das Gesetz eintreten. Wir lehnen den Rickweisungsantrag ab.

Franziska Schoni-Affolter, Bremgarten (glp). Ich muss Ihnen sagen: Ich stochere heute im Ne-
bel. Das gebe ich ganz klar zu. Es ist dermassen komplex. In der FiKo haben wir das behandelt. Die
Bauern schossen gegen Bauern. Wir sagten: «Das ist nicht gut und das kdnnte man eventuell ver-
bessern.» Die Steuerthematik wurde im Vortrag Uberhaupt nicht angesprochen, wurde danach aber
irgendwie aus dem Hut gezaubert. Ich muss lhnen sagen, ich stochere im Nebel. Einerseits fanden
wir gerne eine Losung, mit der man die Entwicklung, den Wettbewerb und die Innovation fordern
konnte. Andererseits kann man die Augen auch nicht vor dem Strukturwandel verschliessen. Dieser
muss auch irgendwann einmal stattfinden. Aber wahrscheinlich ist das auch nicht das richtige Mittel.
Ich weiss es nicht. Die glp hat entschieden, jetzt einzutreten. Alles Weitere werden wir dann sehen.
Wir sind fir Eintreten.

Johann Ulrich Gréadel, Huttwil/Schwarzenbach (EDU). Wir von der EDU-Fraktion hatten die Moti-
on Graber mit den 0,6 unterstitzt. Wir sind fur die Erhaltung von Familienbetrieben. Bei der neuen
Berechnung des Bundes wirden sonst viele Betriebe herausfallen. Es ist nicht so, wie Grossrat
Leuenberger gesagt hat, dass mehr Betriebe danach wieder unter das bauerliche Bodenrecht fallen
wuirden. Deshalb sind wir flr Eintreten und weisen den Antrag Leuenberger zuriick.

Prasident. Ich erteile dem Volkswirtschaftsdirektor das Wort.

Christoph Amman, Volkswirtschaftsdirektor. Der Sprecher der Kommissionsmehrheit hat klar
und deutlich ausgefihrt, wie die Geschichte dieser Gesetzesanderung anfing, namlich mit der Moti-
on Graber in der Junisession 2016, die das Parlament damals Uberwiesen hat. Wie bereits festge-
halten, hatte die Regierung urspriinglich Nichteintreten beantragt. Aber nach den Beratungen in der
FiKo ist es zu der Entscheidung gekommen, keine Differenz zu schaffen und auf eine Kompromiss-
I6sung einzulenken. Das ist eine Lésung, die die Regierung unterstiitzt.

Zu den Grunden, die urspriinglich gegen die Motion Graber ins Feld gefiihrt worden waren: Die Re-
gierung hat bei der Motion Graber diese Argumente auch angeschaut und gewichtet, wie sie hier in
der Diskussion aufgefiihrt worden sind. Beim Thema Strukturentwicklung, bei dem man den Ein-
druck hatte, es kbnne zu einer Behinderung kommen, weil die Zahl der Betriebe mit Gewerbestatus,
wenn man auf 0,6 SAK gegangen ware, ware dieser Gewerbestatus von rund 75 Prozent auf rund
85 Prozent angestiegen. Es wéare zu einer betrachtlichen Zunahme der Anzahl Betriebe gekommen,
die von einem Bestandesschutz hatten profitieren kénnen.

Dann hatte man auch die Sorge, dass in rund 150 Fallen die Belastungsgrenze zu einem Problem
werden konnte. Das ist das Thema der Hypothekarbelastung, deren Grundlage der Ertragswert bil-
det. Und dieser Ertragswert ist je nachdem, ob ein Wohngebédude zu einem landwirtschaftlichen
Gewerbe gehort oder nicht, ein anderer. Die Frage nachher: Gibt es Umfinanzierungsprobleme? Ein
Blick in die anderen Kantone hat gezeigt: In keinem anderen Kanton war festzustellen, dass die
Gewerbegrenze in allen Produktionszonen auf 0,6 SAK senken mdchte. Das war die Optik, die da-
mals zu dieser Regierungshaltung gefiihrt hatte. Danach hat man aber gesehen, dass es tatsachlich
in einzelnen, auch grésseren, mit Bern vergleichbaren Kantonen ahnliche Bestrebungen auf dem
politischen Weg gegeben hat. Danach stellte man in der Kommissionsdebatte fest, dass fur diesen
Kompromiss, der damals tbrigens von Grossrat Fritz Wyss eingebracht wurde, der heute als Kom-
missionssprecher auftritt, gewisse stichhaltige Argumente sprechen. Wenn man die Gewerbegrenze
neu, wie in diesem Kompromiss vorgesehen, auf 0,85 SAK in Talzonen und auf 0,6 SAK im Berg-
und Hugelgebiet festlegt, dann wirde man in beiden Produktionsregionen eine Senkung um
0,15 SAK beschliessen. Das ist das eine Element dieses Kompromisses. Zum zweiten Element:



Diesbeziiglich hat die FiKo auch grossmehrheitlich einen Antrag von Grossrat Kipfer angenommen.
Dieser forderte, dass man die Gewerbegrenze, wo es eine Differenz zwischen dem BPG und dem
StG gibt — im StG haben wir generell 0,5 SAK fiur alle Betriebe — diese Differenz fallen lasst. Die
Definition im StG hatte man damals eingefiihrt — das war im Jahr 2016 —, um nachteilige Folgen der
bundesrechtlichen Senkung der Berechnungs-SAK-Faktoren abzufedern.

Mit dem Antrag, den die Regierung und die Kommissionsmehrheit heute vorschlagen, wiirde man
erreichen, dass man in allen Produktionsregionen ungefahr wieder gleichviel landwirtschaftliche
Gewerbe hatte wie vor der Anderung dieser Berechnungsfaktoren im Jahr 2016. Ich habe bereits
davon gesprochen, dass man 2016 die Berechnungsfaktoren abgeéandert hatte und es durch diese
Abéanderung zu einer Verschiebung der landwirtschaftlichen Betriebe kam. Der andere Vorschlag,
die Anderung des StG, hatte den Vorteil, dass wir keine zusatzlichen spezialgesetzlichen SAK-
Grenzen mehr hatten. Im Steuervollzug kédme es dadurch zu einer spirbaren Vereinfachung. Die
Regierung ist der Ansicht, dass dieser Kompromissvorschlag den Strukturverdnderungsprozess —
ich hiite mich davor und wirde niemals von mir aus ein Wort wie «Bereinigung» in den Mund neh-
men — im Kanton Bern nicht Uberméssig behindert. Die Regierung beantragt Ihnen deshalb, dieser
Losung zuzustimmen, auch im Sinne einer Planungssicherheit fir unsere landwirtschaftlichen Be-
triebe.

Ich gehe noch kurz auf den Punkt der Rebgrundstiicke ein, und damit ist dann mein Eintretensvo-
tum auch schon abgehalten. Auch bei den Rebgriindstiicken sieht das BPG eine Anderung vor. Wir
machen das also sozusagen «en passant»: Wir setzen den Grenzwert vom landwirtschaftlichen
Pachtrecht fir Rebgrundstiicke von bisher 9 auf den bundesrechtlichen Hdchstwert von 15 Aren
heraufsetzen. Der Grund liegt darin, dass sich die Betriebsstrukturen im Rebbau verandert haben.
Es gibt weniger, aber dafir grossere Rebparzellen. Und die Unterstellung unter das landwirtschaftli-
che Pachtrecht schrénkt die Verfugbarkeit kleiner Parzellen unnétig ein. Mit der Heraufsetzung sind
kleinere Parzellen besser verfugbar. Das ist eine Anderung, die in der Vernehmlassung unbestritten
blieb und die lhnen der Regierungsrat sowie die Kommissionsmehrheit ebenfalls zur Zustimmung
beantragen.

Ich komme zum Nichteintretensantrag von Grossrat Leuenberger, BDP. Die Grinde fur das Eintre-
ten sollten aufgrund meiner Ausfilhrungen klar geworden sein. Die Regierung unterstitzt zusam-
men mit der Mehrheit der FiKo das Eintreten auf die Beratung dieses Gesetzes.

Prasident. Wir befinden Uber den Antrag Nichteintreten. Wer den Antrag BDP Leuenberger auf
Nichteintreten annehmen will, stimmt Ja, wer eintreten will, stimmt Nein.

Abstimmung (Nichteintretensantrag BDP [Leuenberger, Trubschachen))

Der Grosse Rat beschliesst:

Ablehnung

Ja 9
Nein 129
Enthalten 2

Prasident. Sie haben den Antrag BDP/Leuenberger auf Nichteintreten abgelehnt mit 129 gegen
9 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Somit ist das Eintreten beschlossen. Wir treten auf das Gesetz ein
und kommen zu einem Antrag BDP/Leuenberger auf Rickweisung. Grossrat Leuenberger hat das
Wort, sobald er sich angemeldet hat.

Antrag BDP (Leuenberger, Trubschachen)
Ruckweisung

Samuel Leuenberger, Trubschachen (BDP). Der Mist ist offensichtlich gefiihrt und die Gespréache
sind hintenrum schon bereits so gelaufen, dass alle zusammen haargenau wissen, wie sie sich ver-
halten. Dann ist es auch sinnlos, diesen Rickweisungsantrag im Saal intensiv zu diskutieren. Ich
Ziehe diesen zurlck.



Prasident. Der Antrag ist zurlickgezogen worden. Es liegt ein Antrag auf Durchfihrung von nur
einer Lesung vor. Ist dieser bestritten? — Er ist bestritten. Ich erteile dem Sprecher der FiKo, Gross-
rat Wyss, das Wort.

Fritz Wyss, Wengi (SVP), Kommissionssprecher der FiKo. Ich gebe bekannt, dass keine FiKo-
Abstimmung durchgefiihrt worden ist. Doch das Verhalten bei einer anderen Abstimmung der FiKo
hat gezeigt, dass wir nicht nur eine Lesung abhalten kénnen. Der nachher zu anstehende Antrag
auf Ruckweisung in die Kommission bedeutet namlich, dass man den zweiten Teil Gber die Steuern,
zu dem ich spater noch Ausfihrungen machen werde, in die Kommission zuriicknehmen will. Das
bedeutet, dass wir dadurch eine zweite Lesung beantragen. Ich muss vielleicht noch sagen, wes-
halb sich die FiKo nicht zur Frage, nur eine Lesung durchzufiihren, aussern konnte. Aufgrund des
wiederum speziellen Daherkommen des Gesetzes, weil die Regierung Nichteintreten beschlossen
hatte, enthielt Fahne, die uns zur Lesung vorlag, natirlich keinen entsprechend Antrag, weder auf
die Durchfihrung von nur einer Lesung noch auf die Durchfihrung von zwei Lesungen.

Nach unserer FiKo-Sitzung entschied sich die Regierung, auf unseren Vorschlag fur Eintreten und
beantragte danach ohne unser Wissen selber als Regierungsantrag Il die Durchfiihrung von nur
einer Lesung. Aber darauf konnten wir natirlich nicht mehr reagieren, weshalb es auch keine FiKo-
Meinung dazu gibt. Wie gesagt, hat sich die FiKo-Meinung indirekt im Antrag auf Ruckweisung des
Teils zum Steuererlass gedussert, auf den ich spater werde zu sprechen kommen.

Prasident. Wir befinden dartiber. Wer dem Antrag der Regierung auf die Durchfiihrung von einer
einzigen Lesung zustimmen will, stimmt Ja, wer zwei Lesungen will, stimmt Nein.

Abstimmung (Antrag Regierungsrat Il; Durchfiihrung einer einzigen Lesung)

Der Grosse Rat beschliesst:

Ablehnung

Ja 2
Nein 138
Enthalten 0

Prasident. Mit 138 gegen 2 Stimmen haben Sie beschlossen, dieses Gesetz im ordentlichen
Rahmen von zwei Lesungen zu beraten. Wir treten auf die Gesetzesberatung in erster Lesung ein.

Detailberatung

Art. 1
Angenommen

Art. 9
Angenommen

Anderung des Erlasses 661.11, Steuergesetz vom 21.05.2000 [StG], Stand 01.01.2018
Art. 25 Abs. 3, Art. 56 Abs. 2 StG

Antrag BDP (Leuenberger, Trubschachen)

Eventualantrag fur Detailberatung:

Ruckweisung der Art. 25 Abs. 3 StG und 56 Abs. 2 StG in die Kommission mit der Auflage zu pri-
fen, ob der Streichungsantrag wirklich so gewollt ist.



Antrag Fuhrer-Wyss (Burgistein, SP) /Augstburger (Gerzensee, SVP) / Leuenberger (Trubschachen,
BDP) / Gerber (Reconvilier, EVP) / Haas (Bern, FDP) / Gradel (Huttwil/Schwarzenbach, EDU) /
Baumann (Suberg, Griine) / Schoni-Affolter (Bremgarten, glp)

Ruckweisung der Art. 25 Abs. 3 und Art. 56 Abs. 2 StG zwecks Abklarungen der Auswirkungen ei-
ner Aufhebung.

Prasident. Zu Kapitel Il besteht ein Antrag BDP Leuenberger. Haben Sie diesen zurlickgezogen? —
Richtig, das war der Eventualantrag, richtig. Ich erteile dem Sprecher der FiKo, Grossrat Wyss, das
Wort.

Fritz Wyss, Wengi (SVP), Kommissionssprecher der FiKo. Ich mochte Ihnen gerne kurz erklaren,
wie es zu diesem Ad-Hoc-Entscheid in der FiKo gekommen ist. Man darf ihn wohl so nennen. Er
entstand aus einem kleinen Missverstandnis heraus. Doch der Antrag war danach so gestellt und
kam auch so durch. Damit Sie verstehen, weshalb man in den Fraktionen nochmals darauf zu spre-
chen kam, erlautere ich Ihnen kurz, wie der Text damals lautete. Das Ganze hatte seinen Ursprung
in der Motion Graber. Mit dieser versuchte der Motionér, Uber den gesamten Kanton 0,6 SAK einzu-
fuhren. Der Gewerbestatus habe keinen Einfluss auf die Steuern, schreibt die Regierung. Im Vor-
trag auf Seite 3 kdnnen Sie unter «Steuern» lesen — ich zitiere: «Sollten zuklnftig alle Landwirt-
schaftsbetriebe ab einer Betriebsgrosse von 0,6 SAK als landwirtschaftliches Gewerbe gelten, wa-
ren demnach die steuerlichen Bestimmungen nur noch fur Landwirtschaftsbetriebe mit einer Be-
triebsgrosse von 0,5 bis 0,6 SAK bedeutsam. Die per 1. Januar 2014 erfolgte Anderung des Steu-
ergesetzes vom 21. Mai 2000 (StG [...]; Art. 25 Abs. 3 und 56 Abs. 2) kdnnte wieder riickgangig
gemacht werden. Die steuerliche Behandlung sollte sich — sachlich richtig — wieder nach dem Ge-
werbebegriff des BPG richten.» — Ende Zitat. So ist das entstanden.

Grundsatzlich war es wie folgt angedacht: Samuel Graber hatte nach Ricksprache mit der Steuer-
verwaltung angeboten, wenn tatsachlich im ganzen Kanton eine Gewerbegrenze von 0,6 SAK ein-
gefuhrt wirde, ware er bereit, auf die kleine Differenz von 0,1 zu verzichten, die er 2012 ins StG
eingebracht hatte. So hétte es im StG per Definition diese Differenz nicht mehr gegeben. Aufgrund
dieser Tatsache nahm die FiKo diesen Gedanken wieder auf, wie bereits gesagt. Wir wussten, dass
der Text noch vorhanden ist. Mir erging es beispielsweise auch so, dass ich dem Antrag in der Mei-
nung zugestimmt habe, man gehe danach natirlich von einer Gewerbegrenze von 0,6 SAK aus.
Anhand dieses Entscheides reichte die Regierung ihre Version ein. In dieser haben wir gesehen,
dass die Regierung mit der Anderung des Erlasses des StG diese Sache aufhebt. Das bedeutet:
Neu galten 0,6 und 0,85 SAK als Gewerbegrenze. Das hatte selbstverstéandlich fir sehr viele Be-
triebe steuerliche Folgen, weil man die Differenz, die quasi landwirtschaftlich geschatzt werden darf,
im Talgebiet von 0,5 auf 0,85 SAK korrigieren wirde. Wie gesagt, ist das nur die fachliche Darle-
gung. In der FiKo fuhrten wir auch im Rahmen der Wandelhallensitzung eine Abstimmung Uber von
allen Parteien getragenen Antrag durch, wonach diese Artikel in die Kommission zurtickzunehmen
sind. Dies fur eine nachmalige Klarung und Erklarung. Regina Fuhrer wird diesen Antrag noch er-
lautern. Es ist uns dabei, wie gesagt, ein kleiner fachlicher Lapsus geschehen, weil der Vorschlag
der Regierung gar nicht in der Fahne stand. Die FiKo hat dem Antrag auf Rickweisung, den Regina
Fuhrer gleich erlautern wird, mit 12 Ja bei 0 Nein und 4 Enthaltungen zugestimmt.

Prasident. Wir sind jetzt bei Kapitel Il, Artikel 25 Absatz 3 und dem Antrag Fuhrer/SP und Mitan-
tragsteller angelangt. Nur, damit alles klar ist. Ich gebe Grossratin Fuhrer das Wort.

Regina Fuhrer-Wyss, Burgistein (SP). Nach dieser Eintretensdebatte sind wir sehr schnell schon
zum StG gehupft. Mir ist der Artikel davor etwas zu schnell nebenher beraten worden. Aber viel-
leicht werden wir ja nochmals darauf zurickkommen. Sie haben heute schon sehr viel gehdrt, sehr
Komplexes, Kompliziertes und unterschiedliche Meinungen zu einem Thema. Wir haben hier jetzt
aber die Ausnahmesituation, dass wir einen Rickweisungsantrag haben, den von séamtlichen Par-
teien durch eine Vertreterin oder einen Vertreter unterstttzt wird. Wir sind also alle klar der Mei-
nung, dass man die zwei Artikel des StG, namlich Artikel 25 Absatz 3 und Artikel 56 Absatz 2, zu
wenig abgeklart und zu wenig im Kontext mit dem Kompromissvorschlag zum BPG angeschaut hat.
Deshalb lautet der Rickweisungsantrag, die StG-Artikel seien an die Kommission zurtickzuweisen.
Vielen Dank, wenn nicht nur die Unterzeichner, sondern alle Parteien diesen Rickweisungsantrag
unterstttzen.



Prasident. Wird Grossrat Baumann als Mitantragssteller oder als Fraktionssprecher Stellung neh-
men? (Grossrat Baumann signalisiert, dass fur die Fraktion sprechen modchte.) Dann erteile ich
Grossrat Kipfer das Wort fiir die EVP-Fraktion.

Hans Kipfer, Minsingen (EVP). Es ist uns ein Anliegen, dass diese Rickweisung nicht einfach
undiskutiert in die Kommission zurtickgeht, sondern dass wir sie doch noch kurz andiskutieren. Wie
bereits erwahnt, bin ich bis zu einem gewissen Grad der Verursacher der Frage, die sich hier stellt.
In der vorberatenden Kommission hatte ich nach dem Vorliegen der Informationen der Verwaltung
und nach dem Vorliegen des jetzt vorgeschlagenen Vorgehens mit den Einstufungen der SAK-
Grenzen den Antrag in Kenntnis der damaligen Fakten gestellt. Es ist sicher so, dass wir es damals
nicht ausfuhrlich diskutierten und Zahlenmaterial hatten.

Aus unserer Sicht geht es hier auch um einen gewissen Grundsatz. Bei den steuerbaren Einkiinften
unter dem Stichwort «Eigenmietwert» und bei der Bewertung des amtlichen Werts werden nicht die
Zuteilung des landwirtschaftlichen Gewerbes, sondern eigene Kriterien verwendet. Man kdnnte das
auch als willkarlich bezeichnen. Fakt ist, dass Betriebe, die nicht als landwirtschaftliches Gewerbe
eingestuft werden, von diesen steuertechnischen Entlastungen profitieren. Ich personlich erachte es
als formell richtig, wenn man fir steuertechnische Fragen und fir die Frage der Einstufung als
landwirtschaftliches Gewerbe dieselben Kriterien verwenden wirde. Deshalb hatte ich diesen Auf-
hebungsantrag gestellt. Er fand in der FiKo deutlichen Anklang.

Inzwischen hat sich eine weitere Frage gestellt. Mit den 0,5 SAK in der steuergesetzlichen Dimensi-
on wurde ein Wert gewahlt, der unter dem bisher vom Bund erlaubten Wert liegt. Auf Bundesstufe
galt bisher 0,75 SAK und neu 0,6 SAK. Wir machen also einen steuertechnischen Umweg, wenn wir
fur die Bewertung eines bauerlichen Gewerbes einen tieferen Ansatz wahlen. Diese offene Frage
ware auch noch zu klaren. Wie Sie festgestellt haben, lobt die Mehrheit das Anliegen, den Artikel
zur Abklarung in die Kommission zurtickzunehmen. Ich halte es fir richtig, dass wir dort gewisse
Details noch anschauen kdnnen. Die EVP widersetzt sich diesem Anliegen nicht — ohne Prajudiz fur
eine kinftige Ausgestaltung.

Kilian Baumann, Suberg (Grine). Grossréatin Fuhrer, die Sprecherin vor Grossrat Kipfer, hat es
gesagt: Die Eintretensdebatte ist relativ schnell gelaufen, und wir konnten gar nicht auf das Argu-
ment eingehen, das Antragssteller Leuenberger, eingebracht hatte. Das mdchte ich jetzt kurz nach-
holen. Danach werde ich Ihnen erlautern, was unsere Fraktion zum Steuererlass sagt.

Der Antragssteller hat das Raumplanungsrecht thematisiert. Es war eigentlich auch das einzige
Argument, das gegen eine Senkung der Gewerbegrenze gesprochen hatte. Wir Griinen hatten uns
sehr intensiv mit diesem Anliegen auseinandergesetzt. Rein aus der Optik des Landschaftsschutzes
kénnte man naturlich sagen: Je weniger Bauern, desto weniger wird auch ausserhalb der Bauzone
gebaut. Die Gesetzesanderung hatte zur Folge, dass im Kanton Bern mehr Bauernbetriebe neu als
Gewerbe galten. So erhielten sie das Recht, wie alle anderen Bauern ausserhalb der Bauzonen
Bauten zu erstellen. Es ist aber davon auszugehen, dass nur die wenigsten Betriebe neue Bauten
in der Landwirtschaftszone errichten wirden. Diese Betriebe waren ja bereits zuvor als Gewerbe
eingestuft. Mit der Anhebung der Schwelle fielen sie aus dieser Kategorie heraus, in die sie dann
wieder aufgenommen wirden. Wenn Kulturland durch die Landwirtschaft zerstdrt wird, geschieht
das weitaus grosstenteils durch Masthallen, Gewéachshéauser, Fahrsilo, Reitplatze und Aussied-
lungen von Bauernbetrieben, die weitaus mehr als eine Standartarbeitskraft erreichen. W eiter
bekommen die Kleinbetriebe auch keine Investitionskredite. Diese Schwelle bleibt unverdandert, wie
Sie gehort haben. Der Kommissionssprecher hat es erwéahnt, und es steht auch im Vortrag. An die-
ser Grenze wird nicht geschraubt. Zudem kann bei samtlichen Bauvorhaben noch wahrend der
Auflagefrist Einsprache erhoben werden. Fiur uns ist es deshalb nicht haltbar, mit dem Argument
des Kulturlandschutzes eine Diskriminierung der kleinen und mittleren Bauernbetriebe zu rechtfer-
tigen.

Was man leider auch noch erwdhnen muss: Sehr viele der betroffenen Bauernbetriebe werden in
dreissig Jahren héchstwahrscheinlich leider nicht mehr existieren. Zum Schluss kann man noch
erwahnen, dass die nationale Agrarpolitik ab 2022 das gesamte System vielleicht iber den Haufen
werfen wird. Denn nicht nur im Kanton Bern, sondern auch in anderen Kantonen und national ist
diese sehr umstritten. Wir werden dieser Gesetzesénderung zustimmen und den Antrag der Kom-
missionsmehrheit und des Regierungsrats unterstiitzen. Auch dem Uberparteilichen Riickweisungs-
antrag zum StG werden wir zustimmen.



Prasident. Es haben sich keine weiteren Fraktionssprecher gemeldet. Ich erteile dem Regierungs-
rat das Wort. Wiunscht er das Wort zur Riickweisung in die Kommission? — Das ist der Fall.

Christoph Ammann, Volkswirtschaftsdirektor. Der Rickweisungsantrag wurde in der Kommissi-
on klar und deutlich verabschiedet und angenommen. Vor diesem Hintergrund sah die Regierung
keinen Anlass, eine zweite Lesung zu beantragen — dies als Erklarung fur die erste Lesung. Jetzt
hat das Parlament eine zweite Lesung beschlossen. Daher erscheint es mir folgerichtig, jetzt auch
diesen Rickweisungsantrag zu Uberweisen.

Prasident. Wir befinden tber den Ruckweisungsantrag zu Artikel 25 Absatz 3 ab. Wer dem Riick-
weisungsantrag in die Kommission zustimmt, stimmt Ja, wer diesen ablehnt, stimmt Nein.

Abstimmung (ll., Art. 25 Abs. 3 und Art. 56 Abs. 2 StG; Antrag Fuhrer-Wyss [Burgistein, SP] /
Augstburger [Gerzensee, SVP] / Leuenberger [Trubschachen, BDP] / Gerber [Reconvilier, EVP] /
Haas [Bern, FDP] / Gradel [Huttwil/Schwarzenbach, EDU] / Baumann [Suberg, Griine] / Schoni-
Affolter [Bremgarten, glp])

Der Grosse Rat beschliesst:

Annahme

Ja 134
Nein 1
Enthalten 0

Prasident. Sie haben den Rickweisungsantrag in die Kommission mit 134 Ja-Stimmen gegen
1 Nein-Stimme bei 0 Enthaltungen gutgeheissen. Es sind sowohl Artikel 25 Absatz 3 als auch Arti-
kel 56 Absatz 2 in die Kommission zurlickgewiesen.

Il
Angenommen

V.
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Prasident. Gibt es ein Rickkommen in der ersten Lesung? — Das scheint nicht der Fall zu sein.
Winscht jemand das Wort vor der Gesamtabstimmung zur ersten Lesung? — Der Sprecher der FiKo,
Grossrat Wyss, hat das Wort.

Fritz Wyss, Wengi (SVP), Kommissionssprecher der FiKo. Mir bleibt nur zu danken. Der FiKo
mdchte ich fiir die sehr konstruktive Kommissionsarbeit danken. Bei einer schwierigen Ausgangsla-
ge haben wir es geschafft, ein nicht ganz einfaches Thema aufzuarbeiten. Das Verstandnis fir die
Problematik war vorhanden. Wir haben eine Lésung gefunden, die in der Vernehmlassung nicht auf
dem Tisch lag und nicht mdglich war. Ich glaube, das spricht fir die Arbeit in der FiKo, selbst wenn
es dort nicht viele Spezialisten fiir diese Thematik gab. Weiter méchte ich der Verwaltung, dem LA-
NAT, herzlich danken, das die entsprechenden Grundlagen im Hinblick auf den Antrag geliefert hat,
die eine Beurteilung tberhaupt ermdglichten. Selbstverstandlich nicht zuletzt auch dem Regierungs-
rat, der bereit war, auf diesen Kommissionsantrag einzutreten und diesem Kompromissvortrag jetzt
auch zuzustimmen. Das zeigt doch, dass eine solche Zusammenarbeit méglich ist mit einer Losung
aus der Kommission. Daflr war der Regierungsrat letztendlich sogar bereit, GUber den eigenen
Schatten zu springen und darauf einzutreten. Vielen Dank dem Gesamtregierungsrat fir diese Be-
reitschaft. Ich bin Gberzeugt, dass wir hier eine wichtige Gesetzesanpassung vornehmen. Wir mis-
sen uns dessen bewusst sein. Die Diskussion ist in der ganzen Schweiz im Gange. Ich bin Gberzeugt,



dass das Resultat, das wir mit der Schlussabstimmung in erster Lesung beschliessen werden, wo-
von das Schlussergebnis in zweiter Lesung vermutlich aber nicht weit abweichen wird, fur die
Schweiz auch einen gewissen Signalcharakter haben konnte.

Prasident. Fur die SP-JUSO-PSA-Fraktion spricht nun Grossréatin Fuhrer.

Regina Fuhrer-Wyss, Burgistein (SP). Es ist 18.20 Uhr, und ich bin mir bewusst, dass man nach
einer langen Diskussion tber Landwirtschaft, Uber SAK, tUber Gewerbe, tUber Details, die ein Gross-
teil von uns nicht versteht, etwas genug hat. Trotzdem erlaube ich mir, an dieser Stelle ganz kurz
etwas zu sagen. Wir haben es am Montag gehort: 20 Prozent der Grossratinnen und Grossrate
kommen aus dem landwirtschaftlichen Sektor, 80 Prozent nicht. Trotzdem bin ich ganz klar der
Meinung, dass die Frage, wie die Berner Landwirtschaft aussehen soll, gerade jene 80 Prozent der
Grossratinnen und Grossrate auch etwas angeht.

Bei der Frage, was denn diese unséagliche SAK nun sei, 0,6 oder 0,75 und so weiter, geht es um
den Grundsatz, ab wann ein Bauernhof ein landwirtschaftliches Gewerbe ist. Es geht um die
Grundsatzfragen: Sind die politischen Rahmenbedingungen so ausgestaltet, dass auch kleinere und
mittlere Bauernhofe eine Existenzberechtigung haben? Oder sind die politischen Rahmenbedingun-
gen so ausgestaltet, dass das Bauernhofsterben weitergeht und nur noch Grossbetriebe gefordert
werden? Der Bund gibt uns den Spielraum, den wir heute wahrnehmen. Agrarpolitisch ist es ganz
klar gerechtfertigt, dass der Kanton Bern diesen Spielraum des Bundes ausniitzt. Die Berner Land-
wirtschaft lebt von der Vielfalt der unterschiedlichen Gréssen und Ausrichtungen ihrer Betriebe.

Die Vorstellung, wie wir sie auch im Vortrag hdrten, dass die sogenannte Strukturentwicklung das
Bauernhofsterben zu einer besseren Wettbewerbsfahigkeit, zu héheren Einkommen in der Land-
wirtschaft beitrage, ist meiner Meinung nach véllig veraltet. Die Grésse eines Betriebs sagt noch gar
nichts Gber den wirtschaftlichen Erfolg und die Wertschdpfung aus. Die Zukunft der Landwirtschaft
liegt in der Vielfalt, in der Wertschopfung, in der Nahe zu den Konsumentinnen und Konsumenten,
zur Okologie und auch zu den sozialen Leistungen wie Schule auf dem Bauernhof oder Betreuungs-
leistungen. Ich bin froh, dass wir in dieser Frage einen Kompromiss gefunden haben. Ich hatte mir
eine wortgetreue Umsetzung der Motion Graber gewiinscht. So hatten wir eine Gleichbehandlung
von Berg- und Talbetrieben erreicht. Ich bin mir bewusst, dass das hier im Saal nicht mehrheitsfahig
ware. Deshalb bin ich froh um diesen Kompromissvorschlag. Ich hoffe, er werde grossmehrheitlich
unterstitzt.

Prasident. Wir kommen zur Gesamtabstimmung Uber das BPG in erster Lesung. Wer diesem Ge-
setz in der vorliegenden Form zustimmen will, stimmt Ja, wer es ablehnt, stimmt Nein.

Gesamtabstimmung 1. Lesung

Der Grosse Rat beschliesst:

Annahme

Ja 132
Nein 4
Enthalten 2

Prasident. Sie haben dem Gesetz mit 132 gegen 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt.



	Antrag FiKo-Minderheit
	Nichteintreten
	Antrag BDP (Leuenberger, Trubschachen)
	Nichteintreten (1)
	Fritz Wyss, Wengi (SVP), Kommissionssprecher der FiKo-Mehrheit. Erlauben Sie mir als Kommissionssprecher in der Eintretensdebatte zu diesem Gesetz etwas länger zu sprechen. Ich will versuchen, Ihnen die doch eher technische Gesetzesanpassung so wie mö...
	Danach kam diese Gesetzesänderung in die FiKo, weil sie für die Geschäfte der VOL die zuständige Sachbereichskommission ist. Es war ein relativ spezieller Start zu einer Gesetzesberatung, wenn der Regierungsrat zwar eine Gesetzesänderung beantragt, ei...
	Bis zur Änderung des BGBB im Zuge der «Agrarpolitik 2014–2017 (AP 14–17)» durfte die minimale Betriebsgrösse von 0,75 SAK nicht unterschritten werden. Wie Sie wissen, hat der Kanton Bern von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht, indem er in Artikel 1 Abs...
	Mit diesem Exkurs in die Bundespolitik habe ich versucht, Ihnen zu erklären, wo der Ursprung der Motion Graber liegt und dass sie nichts anderes verlangt, als dass auch bei dieser Anpassung auf Bundesebene der Kanton Bern von seine Kompetenz Gebrauch ...
	Aus all diesen Gründen ist der Regierungsrat vermutlich auf seinen Entscheid zurückgekommen und beantragt Ihnen jetzt, anders als noch beim Verfassen des Vortrags, auf die Gesetzesänderung einzutreten. Ganz wichtig zu wissen ist, was diese Gesetzesänd...
	Beim Raumplanungsrecht: Wohnbauten ausserhalb der Bauzone sind nur zonenkonform, wenn sie zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gemäss Artikel 7 BGBB gehören. Zudem können nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe, beispielsweise für Agrartourismus oder ...
	Auch auf das Pachtrecht hat es einen Einfluss: Für landwirtschaftliche Gewerbe werden Pachtzinse tiefer festgelegt als für Betriebe unter der Gewerbegrenze bei landwirtschaftlichen Grundstücken. Zudem hat eine Pächterin oder ein Pächter ein Vorkaufsre...
	Die Gesetzesanpassung beim Gewerbestatus hat keine Auswirkungen auf folgende Bereiche: Auf die Direktzahlungen hat sie keinen Einfluss. Der Mindestwert für einen Bezug von Direktzahlungen beträgt 0,2 SAK. Sie hat auch keinen Einfluss bei Investitionsh...
	Ich komme zum Schluss. Die neu zusammengesetzte FiKo hat anlässlich der gestrigen der Wandelhallensitzung unter all diesen neuen Gesichtspunkten einstimmig beschlossen, auf die Gesetzesänderung einzutreten. Sie empfiehlt Ihnen einstimmig, den Antrag L...
	Präsident. Für die Kommissionsminderheit hat Grossrat Etter das Wort.
	Jakob Etter, Treiten (BDP), Kommissionssprecher der FiKo-Minderheit. Eine Minderheit der FiKo hat sich ursprünglich für das geltende Recht ausgesprochen, so wie dies Fritz Wyss eben erläutert hat. Dann gab es auch noch den Antrag der Regierung, nicht ...
	Präsident. Der Minderheitenantrag ist somit zurückgezogen. Ich erteile dem Antragsteller der BDP, Grossrat Leuenberger, das Wort.
	Samuel Leuenberger, Trubschachen (BDP). Im Rahmen der Beratung zur Motion Graber hatten wir die Argumente für unsere kritische Einstellung gegenüber der Senkung der Gewerbegrenze, respektive der SAK-Grenze bereits vorgelegt. Mit der jetzt vorgeschlage...
	Zum Realteilungsverbot: Eine landwirtschaftliche Familie, die über ein Kleinheimwesen verfügt, ist irgendwann einmal gezwungen, das Schicksal ihres Heimwesens zu entscheiden und zu bestimmen. Wird ein Nachfolger gefunden, ist das toll. Findet sich – w...
	Ich komme noch zu den Waldgrundstücken: Reine Waldgrundstücke unterliegen nicht dem bäuerlichen Bodenrecht, sofern sie nicht zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehören. Wenn sie aber Bestandteil eines Gewerbes sind, unterliegen sie dem bäuerlichen ...
	Gestützt auf eine umfassende Abwägung und all diese Argumente kommt eine Mehrheit der BDP-Fraktion zum Schluss, dass die negativen Folgen einer Senkung der Gewerbegrenze auf Bauernfamilien, auf Gewerbe, aber auch auf die Waldbesitzer überwiegen. Desha...
	Präsident. Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux membres du Conseil Municipal de la commune de Romont à la tribune du publique. Ils visitent l’Hôtel du gouvernement avec le vice-chancelier Michel Walthert. Je suis heureux de vous ac...
	Wir fahren weiter mit den Fraktionssprechern. Als Erster spricht Grossrat Kipfer für die EVP-Fraktion.
	Hans Kipfer, Münsingen (EVP). Wenn wir jetzt nicht auf das Geschäft eintreten, bleibt die SAK-Grenze bei 1,0 für Talbetriebe und bei 0,75 für Bergbetriebe. Die EVP setzte sich bisher dafür ein, dass der bundesrätliche Spielraum im Kanton Bern genutzt ...
	Präsident. Als Nächste Sprecherin hat für die SP-JUSO-PSA-Fraktion Grossrätin Stucki das Wort.
	Béatrice Stucki, Bern (SP). Ich danke Fritz Wyss für die ausführlichen Erläuterungen zum Thema SAK. Das bewies mir einmal mehr, dass der Grosse Rat eigentlich auch etwas wie einen Weiterbildungscharakter hat, denn es ist etwas, das ziemlich komplizier...
	Adrian Haas, Bern (FDP). Auch wir sind für Eintreten. Seinerzeit hatten wir die Motion Graber zumindest teilweise mitunterstützt. Was hier vorliegt, vor allem aber der Antrag der FiKo, ist eine Art Kompromiss. Man will damit die bisherige Lösung viell...
	Kilian Baumann, Suberg (Grüne). Ich kann es vorwegnehmen: Die grüne Fraktion ist für das Eintreten. Wenn man am System der «Standardarbeitskraft» herumschraubt, geht es immer auch um die Existenz Hunderter Bauernbetriebe im Kanton Bern. Deshalb möchte...
	Auf der anderen Seite haben wir hier das System mit der «Standartarbeitskraft» beziehungsweise mit der Gewerbegrenze, das genau das Gegenteil macht, nämlich den Strukturwandel beschleunigen will. Aus unserer Sicht ist diese Politik sehr widersprüchlic...
	Ein weiteres Argument, das für Eintreten und anschliessend für die Senkung der Gewerbegrenze spricht, ist die Tatsache, dass es für junge Leute ausserhalb der Landwirtschaft in der Schweiz sehr schwierig geworden ist, einen Hof zu finden. Einen Landwi...
	Ueli Augstburger, Gerzensee (SVP). Vorweg geht ein Dank an den Regierungsrat, dafür, dass doch noch eine gemeinsame Lösung mit der Kommission gefunden worden ist und wir eine Vorlage haben, die auch die Regierung mitträgt. Der Sprecher der FiKo hat de...
	Einige Bemerkungen zum Rückweisungsantrag: Die aufgeführten Gründe für den Rückweisungsantrag, die uns schriftlich vorliegen, erachten wir als etwas gesucht. Es sind zwei Gründe. Den ersten hat der FiKo-Sprecher bereits aufgezeigt, dass die Zahlen ber...
	Franziska Schöni-Affolter, Bremgarten (glp). Ich muss Ihnen sagen: Ich stochere heute im Nebel. Das gebe ich ganz klar zu. Es ist dermassen komplex. In der FiKo haben wir das behandelt. Die Bauern schossen gegen Bauern. Wir sagten: «Das ist nicht gut ...
	Johann Ulrich Grädel, Huttwil/Schwarzenbach (EDU). Wir von der EDU-Fraktion hatten die Motion Graber mit den 0,6 unterstützt. Wir sind für die Erhaltung von Familienbetrieben. Bei der neuen Berechnung des Bundes würden sonst viele Betriebe herausfalle...
	Präsident. Ich erteile dem Volkswirtschaftsdirektor das Wort.
	Christoph Amman, Volkswirtschaftsdirektor. Der Sprecher der Kommissionsmehrheit hat klar und deutlich ausgeführt, wie die Geschichte dieser Gesetzesänderung anfing, nämlich mit der Motion Graber in der Junisession 2016, die das Parlament damals überwi...
	Zu den Gründen, die ursprünglich gegen die Motion Graber ins Feld geführt worden waren: Die Regierung hat bei der Motion Graber diese Argumente auch angeschaut und gewichtet, wie sie hier in der Diskussion aufgeführt worden sind. Beim Thema Strukturen...
	Dann hatte man auch die Sorge, dass in rund 150 Fällen die Belastungsgrenze zu einem Problem werden könnte. Das ist das Thema der Hypothekarbelastung, deren Grundlage der Ertragswert bildet. Und dieser Ertragswert ist je nachdem, ob ein Wohngebäude zu...
	Mit dem Antrag, den die Regierung und die Kommissionsmehrheit heute vorschlagen, würde man erreichen, dass man in allen Produktionsregionen ungefähr wieder gleichviel landwirtschaftliche Gewerbe hätte wie vor der Änderung dieser Berechnungsfaktoren im...
	Ich gehe noch kurz auf den Punkt der Rebgrundstücke ein, und damit ist dann mein Eintretensvotum auch schon abgehalten. Auch bei den Rebgründstücken sieht das BPG eine Änderung vor. Wir machen das also sozusagen «en passant»: Wir setzen den Grenzwert ...
	Ich komme zum Nichteintretensantrag von Grossrat Leuenberger, BDP. Die Gründe für das Eintreten sollten aufgrund meiner Ausführungen klar geworden sein. Die Regierung unterstützt zusammen mit der Mehrheit der FiKo das Eintreten auf die Beratung dieses...
	Antrag BDP (Leuenberger, Trubschachen) (1)
	Rückweisung
	Samuel Leuenberger, Trubschachen (BDP). Der Mist ist offensichtlich geführt und die Gespräche sind hintenrum schon bereits so gelaufen, dass alle zusammen haargenau wissen, wie sie sich verhalten. Dann ist es auch sinnlos, diesen Rückweisungsantrag im...
	Präsident. Der Antrag ist zurückgezogen worden. Es liegt ein Antrag auf Durchführung von nur einer Lesung vor. Ist dieser bestritten? – Er ist bestritten. Ich erteile dem Sprecher der FiKo, Grossrat Wyss, das Wort.

